
Die Regelung von Werbung und Sponsoring im neuen RTVG

Dem Europarecht unterliegend
Grenzüberschreitend empfangbare TV-
Programme
•  Werbezeit gemäss Europarecht
   (15% des Programms bzw.12'/h)
•  Unterbrecherwerbung gemäss
   Europarecht

SRG Private Programme
Vorschrift für alle privaten Programme:
•  Werbung für leichte Alkoholika gestattet

Ohne Konzession

Nicht dem Europarecht unterliegend
Radioprogramme oder nicht grenzüber-
schreitend empfangbare TV-Programme
•  Keine Beschränkung der
   Werbezeit
•  Unterbrecherwerbung beliebig möglich*

Radioprogramme
•  Werbeverbot*

TV-Programme
•  Alkoholwerbung verboten
•  Unterbrecherwerbung nur bei Sendungen
   > 90 Minuten (ohne Spielfilme) und in
   natürlichen Pausen bei Übertragungen von
   Ereignissen*
•  Werbezeit 12' pro Stunde (wie Europarecht)
•  Werbeanteil am gesamten Programm
   geringer als Europarecht (8 statt 15%) *

*Regelung teilweise in Verordnung oder Konzession

Mit Konzession

Mit Leistungsauftrag und
Gebührensplitting
•  Werbezeit analog zu Europarecht
   (15% des Programms bzw. 12‘/h)*
•  Unterbrecherwerbung analog zu
   Europarecht*

Mit Leistungsauftrag ohne
Gebührensplitting
•  Keine Beschränkung der
   Werbezeit
•  Unterbrecherwerbung beliebig
   möglich*

Programme
Vorschriften für alle Programme:
•  Trennung von Werbung und Programm
•  Politische Werbung verboten
•  Religiöse Werbung verboten
•  Tabakwerbung verboten
•  Werbung für rezeptpflichtige Heilmittel verboten
•  Sponsoring gestattet


